
BESCHLUSS 2012/687/GASP DES RATES 

vom 6. November 2012 

zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 29, 

gestützt auf den Beschluss 2010/413/GASP des Rates vom 
26. Juli 2010 über restriktive Maßnahmen gegen Iran ( 1 ), ins
besondere auf Artikel 23 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 26. Juli 2010 den Beschluss 
2010/413/GASP erlassen. 

(2) Eine weitere Einrichtung sollte in die in Anhang II des 
Beschlusses 2010/413/GASP enthaltene Liste von Per
sonen und Einrichtungen, gegen die restriktive Maßnah
men verhängt wurden, aufgenommen werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieses Beschlusses aufgeführte Einrichtung wird 
in die Liste in Anhang II des Beschlusses 2010/413/GASP unter 
Abschnitt B von Teil I aufgenommen. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 6. November 2012. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

A. D. MAVROYIANNIS

DE L 307/82 Amtsblatt der Europäischen Union 7.11.2012 

( 1 ) ABl. L 195 vom 27.7.2010, S. 39.



ANHANG 

EINRICHTUNG NACH ARTIKEL 1 

B. Einrichtungen 

Name Identifizierungsinformationen Gründe Zeitpunkt der Auf
nahme in die Liste 

1. National Iranian Oil Com
pany Nederland (alias.: 
NIOC Netherlands Represen
tation Office) 

Blaak 512, 3011 TA und 
Weena 333, 3013 AL Rot
terdam, Niederlande. 
Tel.: +31 (10) 225 0177, 
+31 (10) 225 0308. 
http://www.nioc-intl.com/ 
Offices_Rotterdam.htm. 

Tochtergesellschaft der Na
tional Iranian Oil Company 
(NIOC). 
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